
 
 
  
Regierungsrat des Kantons Schwyz 

Richtplan des Kantons Schwyz 
Richtplantext 
 
Anpassungen 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 461 vom 20. Juni 2023 erlassen. 
 
Vom Kantonsrat am 25. Oktober 2023 zur Kenntnis genommen. 
 
Vom Bund am 12. November 2024 genehmigt. 

Stand: 12. November 2024                        www.sz.ch/richtplan 



http://www.sz.ch/


3 

 

Inhaltsverzeichnis 

A Allgemeines 5 

A-1 Aufgabe der Richtplanung 6 

A-2 Aufbau und Ablauf der Richtplanung 8 

A-3 Monitoring und Controlling 11 

A-4 Nachhaltigkeit 12 

RES Kantonale Raumentwicklungsstrategie (RES) 13 

RES-1 Leitsätze 14 

RES-2 Raumtypen und Zentrenstruktur 20 

B Besiedlung 29 

B-1 Zentren 30 

B-2 Siedlungsgebiet 32 

B-3 Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 36 

B-4 Siedlungsverdichtung und Siedlungsqualität 39 

B-5 Arbeitszonen 43 

B-6 Weitere Bauzonen 48 

B-7 Verkehrsintensive Einrichtungen 51 

B-8 Entwicklungsschwerpunkte "Arbeitsplatzgebiete" 54 

B-9 Entwicklungsschwerpunkte "Bahnhofsgebiete" 63 

B-10 Siedlungsgebiet Riemenstalden 72 

B-11 Tourismusschwerpunkte 73 

B-12 Ortsbilder und Kulturdenkmäler 76 

B-13 Ortsplanung / überkommunale Kooperation 79 

V Verkehr 81 

V-1 Gesamtverkehr 82 

V-2 Strassen 85 

V-2.1 Autobahnanschlüsse 85 

V-2.2 Zubringer Autobahnanschlüsse 87 

V-2.3 Überörtliches Strassennetz 89 

V-3 Öffentlicher Verkehr 93 

V-3.1 Angebot 93 

V-3.2 Bahn 96 

V-3.3 Bus 102 

V-4 Rad- und Fussverkehr 105 

V-5 Kombinierte Mobilität 109 

V-6 Luftverkehr 110 



4 

 

V-7 Schiffsverkehr 111 

L Natur und Landschaft 115 

L-1 Grundsätze 116 

L-2 Siedlungstrenngürtel 118 

L-3 Entwicklung ausserhalb Bauzonen 119 

L-4 Fruchtfolgeflächen und Speziallandwirtschaftszonen 121 

L-5 Wald 124 

L-6 BLN-Gebiete 126 

L-7 Moorlandschaften 128 

L-8 Biotopschutz, Objekte von nationaler Bedeutung 131 

L-9 Kantonale Landschaftsentwicklungskonzepte 133 

L-10 Wildtierkorridore 135 

L-11 Weitere Naturinventare 138 

L-12 Fliessgewässer und stehende Gewässer 140 

L-13 Naturgefahren 148 

W Weitere Raumnutzungen 151 

W-1 Fahrende 152 

W-2 Energie und Klima 154 

W-2.1 Energie- und Klimaplanung 154 

W-2.2 Wasserkraftwerke 157 

W-2.3 Elektrische Übertragungsleitungen 165 

W-2.4 Erneuerbare Energien 167 

W-3 Mobilfunkanlagen 170 

W-4 Materialabbau 171 

W-5 Deponien 175 

W-6 Wasserversorgung und Siedlungsentwässerung 180 

W-6.1 Wasserversorgung 180 

W-6.2 Siedlungsentwässerung und Abwasserreinigung 181 

W-7 Störfallvorsorge 183 

Anhang 187 

Anhang 1: Karte Raumtypen 189 

Anhang 2: Nachführungsstände Richtplanbeschlüsse 191 

Anhang 3: Begriffe und Abkürzungen 194 

  



























17 

 

RES-1.2 Siedlungsentwicklung 
a) Der Kanton Schwyz schafft die Voraussetzungen für das erwartete Wachstum, indem er prioritär die 

Innenentwicklungs- und Verdichtungspotenziale nutzt und diese für eine hochwertige Siedlungsent-
wicklung vorbereitet. 

b) Er lenkt das Wachstum hauptsächlich auf die bereits gut erschlossenen Räume und achtet auf eine 
attraktive Siedlungsqualität. Dabei berücksichtigt er die Anliegen und möglichen Konflikte im Zu-
sammenhang mit dem Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz, den Naturgefahren sowie dem Er-
halt von Ortsbildern und Kulturdenkmälern und wägt diese vor dem Hintergrund der erwünschten 
Innenentwicklung sorgfältig ab. 

c) Die langfristige Siedlungsentwicklung in die Fläche wird begrenzt und die weitere Zersiedlung ver-
mieden. 

d) Kanton und Gemeinden schaffen die Rahmenbedingungen zur Sicherung der Verfügbarkeit der not-
wendigen Siedlungsreserven. 

RES-1.3 Wohnen 
a) Der Kanton Schwyz bleibt auch künftig ein attraktiver Wohnstandort. 
b) Es wird Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen und -generationen angeboten. Insbesondere in den 

wachstumsstarken Räumen soll darauf geachtet werden, dass ein breites und den Bedürfnissen aller 
Bevölkerungsgruppen entsprechendes Wohnraumangebot offeriert werden kann. 

RES-1.4 Arbeiten 
a) Der Kanton Schwyz stärkt seine Funktion als attraktiver Unternehmensstandort. 
b) Er sichert die Entwicklungsmöglichkeiten für das Gewerbe. 
c) Er schafft die planerischen Voraussetzungen insbesondere für die Ansiedlung von wertschöpfenden, 

innovationsstarken und umweltfreundlichen Branchen. 

RES-1.5 Ausstattung mit öffentlichen Infrastrukturen 
a) Die für die Bewältigung des erwarteten Wachstums notwendigen öffentlichen Infrastrukturen (Schu-

len, Soziales, Gesundheit, Verwaltung) werden bedarfsgerecht weiterentwickelt und hierfür zweck-
mässige, der Nutzung entsprechende Standorte bestimmt. 

RES-1.6 Tourismus 
a) Der Kanton Schwyz setzt in seiner touristischen Entwicklung auf den Erhalt und die Weiterentwick-

lung der bestehenden Angebote und ihre jeweiligen Synergien. Hierbei sind gezielte, wertschöp-
fungssteigernde Massnahmen im Tages- und Freizeit-, Übernachtungs- und Seminartourismus zu 
treffen. 

b) Die kantonalen Fördermassnahmen berücksichtigen insbesondere die kantonalen Tourismusschwer-
punkte. 

RES-1.7 Gesamtverkehr 
a) Die Verkehrsnachfrage ist volkswirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig zu bewältigen. Dabei 

werden bei der kantonalen Verkehrsentwicklungsplanung die Teilsysteme motorisierter Individual-
verkehr, öffentlicher Verkehr sowie Rad- und Fussverkehr eingebunden. 

b) Unter Berücksichtigung des Koexistenzprinzips sind die Belange aller Beteiligten und Betroffenen 
einzubeziehen und die technologische Entwicklung zu berücksichtigen. 

c) Negative Wirkungen des Verkehrs sind zu minimieren, wobei die Verkehrssicherheit einen hohen 
Stellenwert hat. 
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RES-1.8 Strassenverkehr 
a) Der Kanton Schwyz strebt eine Strasseninfrastruktur an, die für die erwartete Entwicklung erforder-

lich ist. Dabei ist die Strasseninfrastruktur situationsgerecht zu gestalten. Als Grundlage können 
zusammen mit den Gemeinden und Bezirken Gesamtkonzepte erarbeitet werden. 

b) Schwachstellen im Strassennetz sind mit gezielten Massnahmen zu beheben. Bei kapazitätsverän-
dernden Neu-, Aus- oder Umbauten sind flankierende Massnahmen zur Sicherstellung der ge-
wünschten Wirkung, wie auch zur Entlastung betroffener Netzelemente im Umfeld zu prüfen. 

RES-1.9 Öffentlicher Verkehr 
a) Der Kanton Schwyz stellt die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs sicher und fördert eine gute 

Vernetzung der stark nachgefragten Quell- und Zielbeziehungen. Er strebt hauptsächlich in den ur-
banen und periurbanen Räumen eine Verbesserung des Modal Splits zu Gunsten des öffentlichen 
Verkehrs an. Dies auch mit dem Ziel, allfällige Engpässe in anderen Verkehrssystemen beheben zu 
können. 

b) Die aktuelle Erschliessungsqualität muss in allen Gemeinden mindestens erhalten bleiben. Ange-
botsverbesserungen sind dort vorzunehmen, wo ein Nachfragepotenzial vorhanden oder zu erwarten 
ist. Investitionen konzentrieren sich auf Massnahmen mit grosser Wirkung. 

c) Der Anteil des öffentlichen Verkehrs am Tourismusverkehr ist durch geeignete Massnahmen zu er-
höhen. 

RES-1.10 Rad- und Fussverkehr 
a) Der Kanton Schwyz erhöht den Anteil des Rad- und Fussverkehrs am Gesamtverkehrsvolumen. Auch 

der Rad- und Fussverkehr soll dazu beitragen, allfällige Engpässe in den anderen Verkehrssystemen 
beheben zu können. Hierfür werden sichere, direkte und räumlich attraktive Verbindungen angebo-
ten. 

b) Rad- und Fussverkehr werden frühzeitig in die Orts- und Verkehrsplanung einbezogen. 

RES-1.11 Güterverkehr 
a) Die Güterverkehrsströme sind möglichst siedlungsverträglich auf übergeordnete Netzelemente zu 

führen. Dazu sind auch flankierende Massnahmen zu prüfen. 

RES-1.12 Landschaft, Landwirtschaft, Kulturlandschaft und Wald 
a) Der Kanton Schwyz sichert den Erhalt seiner herausragenden Berg-, Wald-, Seen- und Naturland-

schaften. Die verschiedenen charakteristischen Landschaftstypen stellen ein wichtiges Kapital für 
den Kanton dar und übernehmen wichtige Funktionen im Schutz vor Naturgefahren sowie als Le-
bens- oder Erholungsräume.  

b) Für eine nachhaltige, der Rohstoff- und Nahrungsmittelproduktion dienende Forst- und Landwirt-
schaft sind die notwendigen Nutzflächen langfristig zu erhalten. Fruchtfolgeflächen sind langfristig 
zu sichern und dürfen nur zurückhaltend beansprucht werden. Die Bestrebungen zur Schaffung von 
ökologischen Ausgleichsflächen der Landwirtschaft sind zu unterstützen. 

c) Landschaftsqualität und Biodiversität sind zu erhalten. Die Biodiversität im Siedlungsraum ist zu 
stärken. Vernetzungskorridore sind zu erhalten, aufzuwerten und soweit erforderlich neu zu schaffen. 
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RES-2.2 Strategie für den urbanen Raum 
Siedlungsentwicklung allgemein: 
a) Prioritär werden die bestehenden Innenentwicklungspotenziale genutzt. Dabei sind Vorgaben für die 

langfristige Verdichtung des Bestandes vorzusehen. Diese berücksichtigen die bestehenden Dichten 
der jeweiligen Raumtypen der betroffenen Gemeinden.  

b) Insbesondere die zentral gelegenen Bahnhofsgebiete wie auch andere gut mit dem öffentlichen Ver-
kehr erschlossenen Räume sollen vorrangig als Verdichtungsräume geprüft werden. An diesen Lagen 
ist auch die Nutzungsdurchmischung (Wohnen, Arbeiten) zu erhöhen. 

c) Neueinzonungen sind möglich, sofern die Innenentwicklungspotenziale ausgeschöpft und eine lang-
fristige Siedlungsverdichtung geplant ist und deren beginnende Umsetzung nachgewiesen werden 
kann. Neueinzonungen setzen in jedem Fall eine Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr voraus. 

d) Die Ortskerne und Quartierzentren werden verdichtet und aufgewertet. Die Möglichkeiten der Sied-
lungsverdichtung sind auf den Ortsbildschutz abzustimmen. 

e) Um bei Umstrukturierungen, Nachverdichtungen, Ersatzneubauten und grösseren Überbauungen 
eine hohe städtebauliche Qualität sicherzustellen, sind qualitätssichernde Verfahren durchzuführen. 
Dabei ist mit der Siedlungsverdichtung auch der entsprechende Freiraum für die Bevölkerung zu 
berücksichtigen. 

f) Die Inanspruchnahme von guten Landwirtschaftsböden ist unter bestimmten Umständen möglich.  
 
Wohn- und Mischnutzungen: 
g) Kanton und Gemeinden schaffen günstige Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau mit modera-

ten Mietpreisen. 
 
Arbeitsnutzungen: 
h) Es sind primär Arbeitsnutzungen zu fördern mit hoher Wertschöpfung bzw. mit hoher Beschäftig-

tendichte und auf den öffentlichen Verkehr ausgerichteten Mobilitätsbedürfnissen. (z.B. Dienstleis-
tungen). Neuansiedlungen von Betrieben mit flächen- oder güterintensiven Nutzungen sind nicht 
mehr vorzusehen. Dem bestehenden Gewerbe sind die notwendigen Entwicklungsreserven zu si-
chern. 

i) An gut mit dem öffentlichen Verkehr erschlossenen Lagen wird eine verstärkte Nutzungsdurchmi-
schung und Siedlungsverdichtung angestrebt.  

 
Verkehr: 
j) Der Anteil der Siedlungsteile mit einer guten Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr ist zu 

erhöhen. 
k) Die Erreichbarkeit der Bahnhöfe und Haltestellen ist insbesondere für den Fuss- und Radverkehr zu 

verbessern. An den Bahnhöfen und Haltestellen sind attraktive, multimodale Umsteigeplattformen 
zu schaffen. 

l) Neue öffentliche Strassen (Hauptverkehrsstrasse) sind nur in ausgewiesenen Fällen möglich. 
m) Die Ortsdurchfahrten sind aufzuwerten. 
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e) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
f) Konzentration und Lenkung der touristischen Nutzungen 
 
Die attraktiven Hügellandschaften sind geprägt durch traditionelle land- und forstwirtschaftliche Nut-
zungen (Weidewirtschaft, Futterbau, Hochstammobstgärten) und besitzen abwechslungsreiche Land-
schaftsstrukturen. 
 
RES-2.6 Grundprinzipien für die Hügellandschaften 
a) Erhaltung des Landschaftsbildes und Förderung der Landschaftsqualität 
b) Offenhaltung der Landschaft 
c) Erhaltung der typischen Elemente der Kulturlandschaft (z.B. traditionelle Bewirtschaftungsformen, 

landschaftlichen Strukturelemente u.ä.). 
d) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
e) Extensive Erholungsnutzungen vorsehen 
 
Die grösseren zusammenhängenden Tal- und Mittellandebenen im Kanton sind der intensiven Land-
wirtschaft gewidmet. Das Landschaftsbild zeigt teils abwechslungsreiche Räume mit Weiden, Gewässer 
und Landschaftsstrukturen, teils allerdings auch ausgeräumte Kammern (z.B. Linthebene). Verschie-
dene Siedlungsprägungen (Erschliessungen, Einzelbauten, Infrastrukturen, siedlungsstrukturierende 
Freiflächen) beeinträchtigen in unterschiedlicher Weise das Landschaftsbild. 
 
RES-2.7 Grundprinzipien für die Tal- und Mittellandebenen 
a) Erhaltung des Landschaftsbildes insgesamt 
b) Umsetzung der regionalen Schutzziele der BLN-Gebiete für den betroffenen Landschaftsraum 
c) Die an Siedlungen grenzende Landschaften als Naherholungsräume aufwerten 
d) Traditionelle Natur- und Kulturlandschaft sorgfältig weiterentwickeln 
e) Siedlungstrenngürtel in ihrer Funktion erhalten und aufwerten 
f) Konflikte mit Siedlungsentwicklung mit aufwertenden Massnahmen kompensieren 
g) ökologische Vernetzung fördern 
h) Naherholungsfunktionen fördern 
 
Der Kanton besitzt ein reichhaltiges Erbe an moorgeprägten Landschaften, sowohl entlang der Gewässer 
(Zürichsee, Lauerzersee) wie auch in den Hügelgebieten (Rothenthurm) und Bergregionen (Ibergeregg, 
Breitried). Konflikte existieren besonders an den siedlungsorientierten Randlagen (z.B. Nutzungsdruck 
in Rothenthurm). 
 
RES-2.8 Grundprinzipien für die moorgeprägten Landschaften 
a) Integraler Schutz der Moorlandschaften mit Umsetzung der Schutz-, Pflege- und Nutzungskonzepte  
b) Erhaltung der Biotope, der parkähnlichen Landschaftsprägungen und der typischen Kulturelemente 

der Streusiedlungen 
c) Besucherführung 
d) Verhinderung der Verbuschung 
e) Erholungsnutzungen nur reduziert und gesteuert situationsgerecht vorsehen und auf die Schutzziele 

abstimmen. 
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Das wichtigste Siedlungsgebiet von Riemenstalden ist rein informativ
dargestellt und nicht als Bauzone zu interpretieren.
Kursiv gehaltenen Einträge haben in der RES orientierenden Charakter. Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (BA15074)

Quelle Hintergrundkarte: Bundesamt für Landestopographie 0 5 Kilometer
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